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Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und des 
Landesaufnahmegesetzes 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Landtag hat am 11. Dezember 2019 das Landesgesetz zur Änderung des 

Landesfinanzausgleichsgesetzes und des Landesaufnahmegesetzes verabschiedet 

(LT-Drs. 17/10287 und 17/10777).  

 

Artikel 3 des Gesetzes sieht eine Änderung des § 3 Abs. 2 Landesaufnahmegesetzes 

vor, die am Tage nach der Verkündung in Kraft tritt. 

 

Nach § 3 Abs. 2 S. 3 und 4 Landesaufnahmegesetz n.F. werden einmalig 30 Mio. Euro 

bis zum 31. Dezember 2019 an die Landkreise und kreisfreien Städte – in Ergänzung 

zur 35-Mio.-Euro-Jahrespauschale nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Landesaufnahmegesetz – 

ausgezahlt.  

 

Die Aufteilung dieses Betrages folgt der aktuell geltenden Verteilquote nach § 6 Abs. 1 

Landesaufnahmegesetz. 
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Die Auszahlung des Betrages an die Landkreise und kreisfreien Städte wird von der 

ADD nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung bis zum 31. Dezember 2019 

veranlasst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Dr. Elias Bender 


